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AKTUELLES 
 

ID Austria Registrierung  
 

Terminvereinbarung telefonisch zu unseren 
Parteienverkehrszeiten unter 02748/8218 

erforderlich. Mitzubringen: Gültiges Ausweisdokument 
(Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit 
Staatsbürgerschaftsnachweis) und Mobiltelefon. Ein 

Passfoto kann im Einzelfall notwendig sein. 

Straßenreinigung im Frühjahr 
 

Die Straßenkehrmaschine und unsere 
Bauhofmitarbeiter waren unterwegs, um die 
Straßen sauber für den Frühling zu machen. 

 



   
 

Amtliche Mitteilungen! 
 
Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger!  
 
Auszug aus der Sitzung des Gemeindevorstandes 
vom 12. März 2026 
 
Tagesordnungspunkte: 
 
Die einmalige Reduzierung der Lustbarkeitsabgabe 
für die Veranstaltung „Treehouse Openair“ der 
Sportunion Bischofstetten in der Höhe von 50 % 
wurde einstimmig beschlossen. 
 
Die Installation einer Trennwand im Dorfzentrum mit 
einer maximalen Gesamtsumme von 17.800 Euro 
wurde einstimmig angenommen. 
Bereits bisher besteht die Möglichkeit, den Saal 
mittels Trennwände in zwei kleinere Räume zu 
unterteilen. Diese Trennwände reichen jedoch nicht 
bis zur Decke, wodurch eine vollständige akustische 
Trennung bislang nicht gegeben war. 
Um hier eine Verbesserung zu erreichen, werden nun 
zusätzliche Glaselemente im oberen Bereich 
eingebaut. Diese sorgen dafür, dass die beiden 
Saalhälften künftig auch schalltechnisch vollständig 
voneinander getrennt werden können. 
In zwei Bereichen ist der Einbau von Glas jedoch 
nicht möglich, da sich dort Lüftungsschächte 
befinden. An diesen Stellen werden stattdessen 
Rigips-Elemente eingesetzt. 
 
Im Leistungsverzeichnis von Architekt Mang für den 
Kindergartenneubau war die Position „ÖBA 
Koordination / Überwachung Bauschäden sowie 
Rechnungskontrolle“ (0,3 % der Auftragssumme) 
enthalten. Für diesen Punkt wurde 2023 kein eigener 
Beschluss gefasst – beschlossen wurden nur die ÖBA 
und die Bau-KG. Die Leistung wurde dennoch vom 
Büro Vonwald ordnungsgemäß durchgeführt. 
Diese Leistungen in der Höhe von 4.665 Euro wurden 
einstimmig angenommen. 
 
Auszug aus der Sitzung des Gemeinderates vom 
25. März 2026 
 
Tagesordnungspunkte: 
 
Der Kindergarten wird künftig als gemeinnützig 
geführt, wodurch sich der Umsatzsteuersatz für 
Einnahmen (z. B. Essens- und Bastelbeiträge) von 
13 % auf 10 % reduziert. 
Dieses Statut wurde einstimmig beschlossen.  
 
 

 
 
Zur steuerlichen Optimierung in der Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung beim Betrieb der 
Photovoltaikanlagen wird ein Mietvertrag über die 
Dachflächen zwischen Gemeinde und dem Betrieb 
gewerblicher Art der Gemeinde abgeschlossen. 
Dadurch können künftig Steuern eingespart werden. 
Der Mietvertrag wurde einstimmig beschlossen. 
 
Für die Bauhof-Mitarbeiter wurde eine 
Begräbniszulage in Höhe von 2 % der jeweils gültigen 
Gehaltsgruppe 6, Stufe 9 GVBG (das sind derzeit 
68,41 Euro brutto) pro Begräbnis einstimmig 
beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde auch 
erstmals eine Nebengebührenverordnung erlassen. 
 
Eine Verlängerung der Bebauungsfrist bis zum 
31.12.2026 bei zwei Grundstücken im 
Siedlungsgebiet „Am Kerschengraben“ wurde 
einstimmig angenommen. 
 
Ab September 2026 kommt es zu Anpassungen bei 
den Essensbeiträgen, die das Gasthaus Frischauf von 
Dienstag bis Freitag frisch gekocht liefert: im 
Kindergarten auf 4,50 Euro und in der Volksschule 
auf 6,00 Euro. Dies wurde einstimmig beschlossen. 
 
Die Kosten für die Nachmittagsbetreuung in der 
Volksschule werden ab September 2026 angepasst. 
Dieser Beschluss erfolgte mehrheitlich. 
 
Der Bericht über die Gebarungsprüfungen vom 
7. Jänner und 4. März 2026 mit Empfehlungen des 
Prüfungsausschusses und der Antrag um Entlastung 
der Kassenverwaltung wurden vom Gemeinderat 
einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 
Die Abweichungen im Rechnungsabschluss 2025 
gegenüber dem Voranschlag 2025 sind durch 
unvorhergesehene Einnahmen und Ausgaben 
begründet bzw. mit Gemeinderatsentscheidungen 
abgedeckt. 
 
Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025: 
 
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 
lag vom 11. bis 25. März 2026 im Gemeindeamt zur 
öffentlichen Einsicht auf, schriftliche Einwände 
wurden keine eingebracht. 
 
Ergebnishaushalt: 
Erträge: 3.462.352,20 Euro 
Aufwendungen: 3.631.487,32 Euro 
Nettoergebnis:  - 169.135,12 Euro 
 



   
 

Finanzierungshaushalt: 
Operative Gebarung: 
Einzahlungen: 3.224.176,32 Euro 
Auszahlungen: 2.581.329,35 Euro 
Geldfluss operative Gebarung: 642.846,97 Euro 
 
Investive Gebarung: 
Einzahlungen: 317.995,48 Euro 
Auszahlungen: 1.697.326,77 Euro 
Geldfluss investive Gebarung - 1.379.331,29 Euro 
 
 
Liquide Mittel per 31.12.2025 1.449.477,99 Euro  
 
 
Schuldenstand per 31.12.2025: 4.654.644,49 Euro 
 

 
 
Daraus ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von 
3.872,42 Euro bei einer Bevölkerungszahl von 1.202 
Einwohnern per 31.12.2025. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden die 
wichtigste Einnahmequelle einer Gemeinde. Ein 
Steigen der Ertragsanteile weist auch auf eine 
Erhöhung der Volkszahl hin. Die Gemeinde erhält auf 
Basis des aktuellen Finanzausgleiches aus den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z. B. 
Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, 
Mineralölsteuer, Tabaksteuer etc.) entsprechende 
Anteile. 
 
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 
wurde einstimmig beschlossen. 
 
 

 
 



   
 

 


